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§ 5 AbgApDG

AbgApDG - Abgeltung gewisser Anspruche aus Dienstverhaltnissen in der Privatwirtschaft

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

1. (1)Leistungen, die auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewahrt werden, bilden keine
steuerpflichtigen Einnahmen.

2. (2)Die durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unmittelbar veranlaten Schriften, Amtshandlungen und
Rechtsgeschafte sind von den Stempel- und Rechtsgebihren, von Gerichts- und Justizverwaltungsgebihren
sowie von den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

3. (3)Der Fonds ist von allen bundesrechtlich geregelten Abgaben befreit.

In Kraft seit 31.12.1963 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 5 AbgApDG
	AbgApDG - Abgeltung gewisser Ansprüche aus Dienstverhältnissen in der Privatwirtschaft


